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BETREFF Informationszugang nach dem Informationsfreiheitsgesetz ('FG) 
HIER Ihre Anfrage vom  27. Juni 2019

Sehr geehrter Herr  Fried,

mit E-Mail vom  27.  Juni 2019  haben Sie beantragt, dass Ihnen „für  die Jahre  2016, 

2017  und 2018  tabellarisch nach Bundesland: 

- Anzahl  der geeichten Messgeräte; 

- Anzahl  der  Geräte, bei  der im Rahmen einer Konformitätsbewertung  die Eichbehörden 

mitgewirkt haben; 

- Erwirtschafte Einnahmen aus Eichungen; 

- Erwirtschafte Einnahmen aus Konformitätsbewertung" übersendet wird 

Hierzu ergeht folgende Entscheidung:

1. ihr Antrag wird abgelehnt.

2. Der  Bescheid ergeht gebühren- und auslagenfrei. 
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Seite2von2 Begrundung: 

1. Ein Anspruch auf Informationszugang gemäß §  1  Absatz  1  IFG besteht aus 

folgenden Gründen nicht:

Die  von  Ihnen gewünschten Dokumente und Informationen liegen im 

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie nicht vor. Für  den  Vollzug  des Mess-

und Eichrechts sind  die  Länder und ihre Behörden zuständig. Dem Bund sind weder

die  Anzahl  der  durchgeführten Eichungen noch  die  daraus erwirtschafteten 

Einnahmen bekannt. 

Konformitätsbewertungen werden  von  Konformitätsbewertungsstellen vorgenom-

men,  die privatwirtschaftlich tätig werden. Dem Bund sind weder  die  Anzahl  der von

Konformitätsbewertungsstellen  der  Eichbehörden durchgeführten Konformitätsbe-

wertungen noch  die  daraus erwirtschafteten Einnahmen bekannt.

2. Die  Kostenentscheidung beruht auf §  10  Absatz  1 IFG. 

Rechtsbehelfsbelehrung:  

Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 

Widerspruch beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie mit Sitz  in Berlin  und

Bonn  erhoben werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 
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